
Palettenschulung 

 

Rechtliche Aspekte zur  

praktischen Handhabung von EUR-Tauschpaletten 

 

Hagen Pleile, Geschäftsführer der ARGE Palettenpool 
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Zug-um-Zug-Tausch: 
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Palettenkonto: 



Tauschkriterien – rechtliche Aspekte 

 kein gesetzlicher Zwang zum Palettentausch 

 Palettentausch ist ein Tauschvertrag zwischen zwei 
Unternehmen 

 Zug-um-Zug-Tausch 

 Palettenkontenführung in AGB  

 Zeitpunkt des Kontenausgleich 

 Modalität (Geldfluss oder/und Palettenfluss) 

 Streitfall bei widersprechenden AGBs 

 ausdrückliche schriftliche Vereinbarung notwendig 

 sonst trifft man sich bei Gericht 

 Palettencharta beschreibt Tauschbedingungen, und ist 
eine freiwillige Vereinbarung zwischen den Branchen  
http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?stid=396325&angid=1&ctyp=1 

4 



GS1 Germany: ECR Anwendungsempfehlung 

 Neue Wege der kooperativen (Euro-) 

Palettenbewirtschaftung in Deutschland 

 „Aufgrund nicht ausreichender gesetzlicher Bestimmungen 

und fehlender abgestimmter Standardprozesse kommt es 

beim Palettentausch zu Konflikten zwischen den Beteiligten 

bezüglich der Palettenqualität sowie der Kostenverteilung.“ 

 deutsche Handels- und Industriebetriebe und 

Logistikdienstleister haben Empfehlung ausgearbeitet 

 Qualitätsstandardisierung der Paletten 

 nicht gelungen ist die SOLL-Kostenverteilung im 

Palettentausch und die Ausarbeitung des notwendigen 

Informationsflusses 
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ECR-Klassifizierungsempfehlung (1) 
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ECR-Klassifizierungsempfehlung (2) 
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ECR-Klassifizierungsempfehlung (3) 

 Vorläufige Schlussfolgerungen: 

 Vorteile:  

 eindeutige (?) Klassifizierung möglich 

 Besorgung billigeren Ladeguts gezielt möglich 

 Nachteile: 

 neuer Konfliktpunkt der Klassifizierung; derzeit nur Einteilung 

in tauschbar und nicht tauschbar 

 nur noch wenige Branchen werden neue Paletten kaufen 

 Mangel an gebrauchten Paletten wird Preis in die Höhe treiben 

 fraglich ist dann der Preisunterschied mit dem verbundenen 

Risiko zwischen NEU und ALT 
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Mietpaletten-
systeme 
CHEP-Palettensystem 

LPR – La Palette Rouge 
 

Paletten werden angemietet 

Paletten werden von Vermieter 

verwaltet und zurückgeholt 

Preis steigt bei zu wenig 

Palettenumlauf mit 

Palettenempfänger bzw wenn 

Empfänger nicht systemkonform 

mitarbeitet 

Palettenverlust wird extra 

verrechnet 

 

Resümee: 

 Verwaltungsaufwand für 

Anwender wird vereinfacht 

 Mietsystem ist wesentlich teurer 

als Tauschsystem 
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Palettenschwund 

 abgenutzte und beschädigte Paletten werden aus dem 

Tauschkreislauf beim betreffenden Unternehmen 

ausgeschieden 

 Palettenschwund durch Diebstahl: 

 klassischer Diebstahl bei ungesicherten Arbeitsstätten 

 mangelnde Kontrolle und niedrige Wertschätzung des 

Ladeguts Palette:  Personen die direkt mit den Paletten 

disponieren haben grundsätzlich die Möglichkeit einen 

normalen Palettenschwund vorzutäuschen 

 Unternehmen kaufen in kuriosen Fällen eigene Paletten bei 

der Nachbeschaffung 
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Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit! 
 

Wir würden uns über Empfehlungen an Ihre 
Vertragspartner freuen! 

Mag. Hagen Pleile 

Rechts- und Infrastrukturpolitik 

Bundessparte Industrie 

Wirtschaftskammer Österreich 

Wiedner Hauptstraße 63 

1045 Wien 

T +43 (0)5 90 900 - 3214 

F +43 (0)5 90 900 - 273 

E hagen.pleile@wko.at 

W http://wko.at/industrie 

 

Geschäftsführer der ARGE Palettenpool 
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